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III.

Die Rechte und Pflichten der Mitarbeiter des Büros

§6
(1) Der Leiter des Büros des Präsidiums des Minister- 

rates, seine Stellvertreter, die Hauptabteilungsleiter, die 
Gruppenleiter und Abteilungsleiter haben im Rahmen ihrer 
Aufgaben das Recht,

l.in allen Organen der staatlichen Verwaltung, Betrie
ben und Einrichtungen — außer dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Ministerium für Nationale Ver
teidigung, dem Ministerium für Auswärtige Angelegen
heiten, den Sicherheitsorganen im Ministerium des 
Innern, dem Amt für Kernforschung und Kerntechnik, 
dem Amt für Technik, der Generalstaatsanwaltschaft, 
dem Obersten Gericht — die zur Erfüllung der Auf
gaben des Büros des Präsidiums des Ministerrates er
forderlichen Kontrollen durchzuführen;

2. bei den unter Ziff. 1 genannten Organen der staat
lichen Verwaltung, Betrieben und Einrichtungen die 
zur Durchführung der Aufgaben des Büros des Präsi
diums des Ministerrates erforderlichen Dokumente 
und Unterlagen einzusehen und sie anzufordern;

3. von den Leitern und Mitarbeitern der unter Ziff. 1 ge
nannten Organe der staatlichen Verwaltung, Betriebe 
und Einrichtungen die zur Erfüllung der Aufgaben 
des Büros des Präsidiums des Ministerrates erforder
lichen Auskünfte zu verlangen sowie Berichte und 
Stellungnahmen zu Berichten anzufordern;

4. an Sitzungen und Besprechungen bei den Organen der 
staatlichen Verwaltung, Betrieben und Einrichtungen,
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